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• Die Ergebnisse belegen, dass nicht nur gute Zufriedenheiten hinsichtlich bestimmter Einzelleistungen erzielt
werden, sondern dass ein zentraler Kundenservice auf das ganze Haus ausstrahlt und einen deutlichen
Imagegewinn nach sich zieht. Davon profitieren auch die Mitarbeiter/-innen. Der Imagegewinn wirkt sich
zudem positiv auf die Möglichkeiten eines Landratsamtes aus, sich im Wettbewerb um gute Nachwuchskräfte
gegen andere Stellenanbieter durchzusetzen.

• Eine gute Telefonzentrale stärkt die Kunden- und Serviceorientierung, zumal eine Erhebung von insgesamt
über 175.000 telefonischen/persönlichen Kundenkontakten gezeigt hat, dass rd. 61% der Kundenkontakte te-
lefonisch und „nur“ rd. 39 % persönlich erfolgen.

• Die strikte Trennung von persönlichen und telefonischen Kontakten beseitigt typische Konfliktsituationen
am Arbeitsplatz, insbesondere bei stark frequentierten Aufgabenbereichen. Hiervon profitieren vor allem die
Beschäftigten im Landratsamt.

• Durch einen gut erreichbaren Telefonservice kann das Kundenaufkommen (Nachfragesituation) aktiv beein-
flusst werden (z.B. über Terminvereinbarungen). Dadurch können die Prozesse frühzeitig gesteuert und damit
Effizienz und Prozessqualität insgesamt verbessert werden.

• Ein gut organisierter zentraler Bürger-/Kundenservice ist aufgrund des engmaschigen Controllings schneller
in der Lage, auf veränderte Situationen (z.B. Veränderungen im Kundenaufkommen) zu reagieren.

• Dadurch, dass einfach gelagerte, standardisierbare Fragen nicht mehr durch die Sachgebiete/Fachbereiche
 beantwortet werden müssen, werden die dortigen Mitarbeiter/-innen entlastet und die Prozesskosten können
reduziert werden (Grundsatz: gut ausgebildete Generalisten mit guten Verwaltungskenntnissen bearbeiten all-
gemeine Anliegen, Spezialisten bearbeiten spezielle Fragestellungen/Anliegen).

• zusätzliche/neue Aufgaben sind bei Bedarf schnell an den Bürger-/Kundenservice delegierbar (verfügt über
Personal, technische Ausstattung usw.).

• Interkommunale Zusammenarbeit, zum Beispiel mit benachbarten kreisfreien Städten oder anderen Landkrei-
sen, ermöglicht es häufig, besseren Kundenservice bei mindestens gleichen oder niedrigeren Kosten zu bieten.

Abbildung 3: Landratsämter mit einem zentralen Bürger-/Kundenservice 2

2  Siehe hierzu auch: Bayerischer Landkreistag (Hrsg.), Leitfaden zur Entwicklung und Umsetzung einer Bürger-/Kundenbefragung für die Landkreise, 2014,
 online abrufbar unter http://www.bay-landkreistag.de
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5.4.   Erfolgsfaktoren bei der Einrichtung

Die Erfolgsfaktoren fassen die maßgeblichen Punkte des Gesamtprojektes zusammen und geben einen Überblick
über das, was notwendig ist, um die gesetzten Ziele zu erreichen:

• Die Einrichtung eines zentralen Kundenservice ist eine Maßnahme, die Auswirkungen auf das ganze Land-
ratsamt und seine Mitarbeiter/-innen hat. Für den Projekterfolg ist es daher entscheidend, dass die oberste Füh-
rungsebene (insbesondere Landrätin/Landrat) dieses Vorhaben unterstützt.

• Auch müssen der Personalrat, betroffene Beauftragte (z.B. Gleichstellungsbeauftragte/r) sowie die Mitarbei-
ter/-innen, insbesondere auch der betroffenen Sachgebiete/Fachbereiche, frühzeitig eingebunden werden.

• Kombination mit Bauvorhaben sinnvoll, aber keine notwendige Voraussetzung

• Strategisches Fundament ist erforderlich (präzise formulierte Serviceorientierung, Kundenservice, Querschnitts-
dienstleister usw.).

• Detaillierte Zielsetzungen sind notwendig (Kunde/Organisation/Beschäftigte).

• Einführung erfordert ein analytisch und methodisch präzises Vorgehen.

• Konzept muss zeitnah und in Stufen umgesetzt werden.

• Kundenservice ist kontinuierlich zu steuern.

• Leistungsfähige Kundenservice-Organisation setzt gute Verknüpfung mit der Gesamtorganisation voraus (Kun-
denservice ist Aufgabe des gesamten Landratsamts, nicht nur des zentralen Kundenservices).

5.5.   Praxisbeispiele 

Zentraler Bürgerservice im Landratsamt Oberallgäu
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5.6.   Leitfaden zur Einrichtung eines zentralen Kundenservice in den Landratsämtern

INFO-Schalter im Bürger. Service. des Landratsamts Fürth

Weiterführende Hilfestellungen und Handlungsempfehlun-
gen finden Sie im Leitfaden zur Einrichtung eines zentralen
Kundenservice in den Landratsämtern, online abrufbar unter
www.bay-landkreistag.de. 
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6.1.   Bedeutung der Bearbeitung der Kundenanliegen

•  Nach dem allgemeinen Image der Behörde hat der Bereich „Bearbeitung der Kundenanliegen“ den größten
Einfluss auf die Kundenloyalität (vgl. Abbildung 1 auf S. 5). Es ist also strategisch in erster Linie sinnvoll, die
Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern gerade in diesem Bereich zu steigern.

•  Der Bereich „Bearbeitung der Kundenanliegen“ umfasst folgende Einzelleistungen:

  o Qualität der Beratung

  o Ausführlichkeit der Beratung

  o Bestreben des Mitarbeiters, eine gute Lösung zu finden

  o Hilfsbereitschaft

  o Fachliche Kompetenz

  o Freundlichkeit

  o Umgang mit Beschwerden

  o Bearbeitungsdauer

  o Professionelle Erledigung von Wünschen und Anfragen per Telefon

  o Erreichbarkeit eines fachlich kompetenten Ansprechpartners

  o Äußeres Erscheinungsbild des Mitarbeiters

6.2.   Qualität der Beratung

•  Die Qualität der Beratung wirkt sich am stärksten auf die Kundenzufriedenheit aus. Dabei die sog. Dienst-
leistungskette beachten: Bürger/Kunde merkt sich das „schwächste Glied“, also die schlechteste Qualität einer
Dienstleistung, die von mehreren erbracht wird.

•  Fachliche Kompetenz ist die Basis einer qualitativ guten Beratung. Aus Kundensicht müssen aber hinzukom-
men:

  o Kommunikation/Umgang mit Bürgern/Kunden

     – Kunden/-innen mit ihren Anliegen ernst nehmen und ausführlich beraten.

     – Bestreben, eine gute Lösung zu finden (gesetzliche Spielräume nutzen).

     – Mitarbeiter für das Thema sensibilisieren und dazu anregen, ihr Selbstverständnis zu überprüfen.

     – Zum Umgang mit Bürgern/Kunden allgemein: Kapitel 1.2, S. 5 f.

6.   Handlungsempfehlung VI: 
Generelle Bearbeitungsstandards
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  o Erwartungsmanagement betreiben

     – Mitarbeiter sollen Kundenerwartungen reflektieren.

     – Prozess und Abläufe den Kunden darstellen (Ablauf, Dauer der einzelnen Schritte), Abschlusstermin nennen,
Verzögerungen erklären.

•  Serviceorientierung und soziale Kompetenz durch regelmäßige Schulungen/Seminare fördern und weiter ver-
bessern (auch die Führungskräfte als „Vorbild“ schulen). Das Landratsamt Miltenberg führt hierzu beispielsweise
folgende Schulungen/Seminare durch:

  o Personalentwicklungsseminare:

     – „Professionelles und kundenorientiertes Telefonverhalten“

     – „Büroorganisation - Zeit- und Selbstmanagement“

     – „Souveräne Kommunikation im Büro“

  o Führungskräfteentwicklung:

     – „Kommunikation in der Führung“ (incl. Mitarbeitergespräche)

     – „Führen und authentisch sein“

-     – „Körpersprache“

     – „Business-Knigge“

6.3.   Bearbeitungsdauer

•  (Vor-)Qualifizieren und Priorisieren der Anliegen mit dem Ziel einer möglichst schnellen Bearbeitung

•  Erwartungsmanagement betreiben:

  o Mitarbeiter sollen Kundenerwartungen reflektieren.

  o Ablauf und voraussichtliche Dauer der Bearbeitung transparent darstellen.

  o Abschlusstermin nennen.

•  Auf absehbare Verzögerungen beim Abschlusstermin frühzeitig und aktiv hinweisen und diese erklären (nicht
alle Verzögerungen sind vom Landratsamt zu vertreten, z.B. Warten auf Stellungnahmen anderer Behörden).

•  Insbesondere bei stark frequentierten/publikumswirksamen Bereichen (Kfz-Zulassung, Bauamt etc.): Verwal-
tungsprozesse sorgfältig analysieren und optimieren.

•  E-Government erhöht die Transparenz bezüglich des Verwaltungshandelns in Richtung Bürger/Kunden, insoweit
ist eine gute Prozessorganisation unabdingbar; s. hierzu Empfehlungen und Hilfestellungen: Bayerischer Land-
kreistag (Hrsg.), Leitfaden zur Analyse und Optimierung von Verwaltungsprozessen in den Landratsämtern,
Oktober 2014, online abrufbar unter

  https://www.bay-landkreistag.de/Landkreistag/BayerischerInnovationsring.aspx.
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7.1.   Bedeutung eines mittelstandsorientierten Landratsamts

Der Innovationsring des Bayerischen Landkreistags hat sich zusammen mit den Landratsämtern Ebersberg, Lands-
berg am Lech und Traunstein auf den Weg gemacht, als erste Landratsämter in Bayern das RAL-Gütezeichen
„Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ einzuführen. Begleitet wird der Prozess von der IHK München
und Oberbayern. Ein mittelstandsorientiertes Landratsamt zeichnet sich aus durch

• Eindeutige Serviceverpflichtungen

• Transparenz in Verwaltungsleistungen

• Feste Terminzusagen, Verlässlichkeit

• Zeitliche und finanzielle Planungssicherheit für mittelständische Unternehmen

7.2.   Nutzen des RAL-Gütezeichens

Mit dem RAL-Gütezeichen wird ein weiterer Baustein eines service- und kundenorientierten Landratsamtes rea-
lisiert. Damit stellen sich Landratsämter als verlässliche Partner für die Unternehmen auf – und lassen sich daran
messen. Qualität und Standortvorteile des Landkreises werden damit zukunftsfähig gesichert, gestärkt und aus-
gebaut.

Darüber hinaus ist das RAL-Gütezeichen eine Chance für die zielgerichtete Prozessoptimierung in der Verwal-
tung.

7.3.   14 Serviceversprechen
Mittelstandsfreundliches Verwalten schützt vor veralten. In 14 Serviceversprechen wird ein garantierter und
 geprüfter Nachweis erbracht:

• Spätestens 15 Arbeitstage nach Rechnungseingang sind die Rechnungen beglichen.

• Flächenanfragen von Gewerbebetrieben werden innerhalb von 5 Arbeitstagen bearbeitet.

• Innerhalb von 7 Arbeitstagen erfahren Unternehmen, ob ein Baugenehmigungsantrag in der eingereichten
Form bearbeitet werden kann. Ist das der Fall, wird über den Antrag innerhalb von 40 Arbeitstagen entschie-
den.

7.   Handlungsempfehlung VII: 
Besondere Bearbeitungsstandards im 
Rahmen des „RAL-Gütezeichens“



Handlungsempfehlung VII

23

• Unternehmen brauchen nicht nur schnelle, sondern auch sichere Entscheidungen. Null erfolgreiche Wider-
sprüche oder Klagen Dritter sind das Ziel.

• Unternehmen, die eine Transportgenehmigung beantragen, können sicher sein, dass sie rechtzeitig informiert
werden. Sie erhalten eine bestätigte Streckenführung oder Alternativroute rechtzeitig vor Transportbeginn.

• Ein Verwaltungswegweiser führt online schnell zum richtigen Ansprechpartner, ob für Existenzgründer, Stand-
ortinformationen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Baugenehmigungen, Ausschreibungen,
Verkehrsfragen oder Finanz- und Steuerfragen.

• Stellen Unternehmen einen Antrag oder eine Anfrage zu einem Genehmigungsverfahren, erhalten sie innerhalb
von 3 Arbeitstagen eine Eingangsbestätigung mit der Information, welches Sachgebiet zuständig ist sowie einen
persönlichen Ansprechpartner.

• Der zuständige Mitarbeiter unterrichtet das Unternehmen über die voraussichtliche Bearbeitungsdauer des
 Antrags, bittet um fehlende Unterlagen, nennt mögliche Gründe, die den Zeitplan verzögern könnten und
 gewährleistet umgehende Information über Abweichungen.

• Es gibt einen Lotsen für Existenzgründer. Dieser ist Ansprechpartner und übernimmt die Aufgabe, Existenz-
gründer durch die kommunale Verwaltung zu „lotsen“ und Informationen zu anderen relevanten Wissensträgern
bereitzustellen und zu vermitteln.

• Reaktionszeiten auf Anrufe und E-Mails innerhalb eines Arbeitstages

• Jedes Unternehmen erhält einen Besprechungstermin vor Ort innerhalb von 5 Arbeitstagen.

• Ein zentrales Beschwerdemanagement garantiert eine Antwort innerhalb von 3 Arbeitstagen.

• Jährliche Informationsveranstaltung für Unternehmen als Kommunikationsplattform

• 2-jährliche Kundenbefragung als Kundenzufriedenheits-Check

7.4.   Interne Organisation

Eine Dienstanweisung verpflichtet alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Einhaltung der Gütekriterien. Hie-
rin ist geregelt:

• Prüfung der vollständigen Einhaltung der Gütekriterien im Abstand von 24 Monaten,

• RAL-Beauftragte in allen betroffenen Sachgebieten mit der Verpflichtung, halbjährlich eine Eigenüberwachungs-
auswertung zu erstellen,

• Einrichtung einer Projektleitung zur Zusammenfassung aller Fachbereichsdokumentationen,

• Einrichtung eine RAL-Strategiegruppe, die halbjährlich Verbesserungsvorschläge erarbeitet (kontinuierliches
Qualitätsmanagement).
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8.   Handlungsempfehlung VIII: 
Umgang mit Beschwerden

8.1.  Umgang mit Beschwerden

•  Der Umgang mit Beschwerden bietet eine nicht zu unterschätzende Chance zur Steigerung der Kundenzu-
friedenheit. Gelingt es dem Landratsamt, die Beschwerdeführer durch die Antwort zu überzeugen (nicht gleich-
bedeutend damit, dem Beschwerdeführer in allen Punkten Recht zu geben), so kann deren Zufriedenheit sogar
über dem Wert beschwerdefreier Bürger/Kunden liegen. Unzufriedene Bürger/Kunden, die freundlich und
schnell zufrieden gestellt wurden, sind damit die besten Empfehlungsgeber.

•  Empfehlungen für den Umgang mit Beschwerden:

  o Betonung der Bedeutung und Chancen eines guten Beschwerdemanagements durch die Führungsspitze (ins-
besondere durch Landrätin/Landrat)

  o Beschwerdeführer und Beschwerden ernst nehmen.

  o „Beschwerde als Chance“ wahrnehmen: Kunden begeistern durch gute und schnelle Lösung.

  o Unverzüglich auf Beschwerden reagieren, auch wenn es noch keine finale Lösung gibt.

  o Stets auch versuchen, unbürokratische Lösungen zu finden.

  o Verständnis für den Kunden zeigen (Kunden ausreden lassen!).

  o Mitarbeiter für gutes Beschwerdemanagement sensibilisieren, z.B. durch die Führungskraft, geeignete Fort-
bildungsveranstaltungen etc.

  o „Vermeidungsstrategie“ führt zu negativer Grundhaltung.
     ➞ Beschwerden offensiv und angstfrei entgegennehmen.

  o Anliegen des Beschwerdeführers gewissenhaft prüfen; gesetzliche Spielräume nutzen.

  o Direkt und konkret auf Beschwerde reagieren.

  o Bei Beschwerden, die im Büro der Landrätin/des Landrats eingehen: zusätzliche Information an Beschwer-
deführer, dass Landrätin/Landrat informiert wird bzw. worden ist.

  o Fehler nutzen, um sich persönlich zu verbessern. 

•  Servicestandards definieren und deren Einhaltung überwachen:

  o Ziel: Beschwerden sofort bearbeiten, kurzfristige Antwort an Beschwerdeführer. Bei längerdauernder Bearbei-
tung: Zwischenbescheid spätestens in 1-2 Wochen

  o Schnelle Beteiligung und Rückantwort betroffener Sachgebiete

  o Antwortschreiben einfach und verständlich formulieren.

  o Zentrales Beschwerdemanagement ist nicht nötig, Beschwerde im zuständigen Sachgebiet bearbeiten.

•  Beschwerdemanagement zur Einhaltung der Servicestandards: Führungskraft fasst Beschwerdemanagement
im Sachgebiet zusammen („Beschwerdebericht“):

  o Ermöglicht strategische Herangehensweise

  o Individuelle Herangehensweise der Sachgebiete möglich, muss nicht einheitlich geregelt sein

  o Zentrale Auswertung des dezentralen Beschwerdemanagements

•  Übergreifend: Prozesse, die in hohem Maße Beschwerden auslösen können (z. B. Versand von Abfallgebüh-
renbescheiden, Umstellung von ÖPNV-Fahrplänen usw.), vorab präzise in puncto Beschwerdepotenzial analy-
sieren, Risiken bewerten und ggf. vorbereitend Beschwerdewege kanalisieren sowie Ressourcen für die
Bearbeitung sicherstellen.
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8.2.   Leitfaden für ein Ideen- und Beschwerdemanagement in den Landratsämtern

Weiterführende Hilfestellungen und Handlungsempfehlun-
gen finden Sie im Leitfaden für ein Ideen- und Beschwerde-
management in den Landratsämtern, online abrufbar unter
www.bay-landkreistag.de.
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Der Bayerische Landkreistag ist einer der vier Kommunalen
Spitzenverbände in Bayern.

Neben dem Bayerischen Landkreistag sind dies der Bayerische Gemeindetag, der Bayerische Städtetag und der Bayerische
Bezirketag. Die 71 bayerischen Landkreise haben sich freiwillig zu diesem Kommunalen Spitzenverband zusammengeschlossen,
der gleichzeitig eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Dienstherreneigenschaft ist. Wesentliches Ziel des Bayerischen
 Landkreistags ist es, die kommunale Selbstverwaltung auf der Kreisebene zu sichern und zu stärken: Nach außen, insbesondere
 gegenüber dem Gesetzgeber und den Ministerien, werden die gemeinsamen Interessen der bayerischen Landkreise vertreten, nach 

innen werden die Mitglieder informiert und beraten.

Bayerischer Innovationsring für Landratsämter

Im Innovationsring des Bayerischen Landkreistags haben sich 26 Landkreise zusammengeschlossen, um die Landratsämter auf die
Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Zu diesen Herausforderungen zählen insbesondere die demografische Entwicklung,
die Anforderungen unserer Informations- und Wissensgesellschaft, die Kommunalfinanzen sowie die Erwartungen der Bürgerinnen
und Bürger an den Service und die Qualität von Verwaltungsleistungen. Als praktische Hilfestellungen veröffentlicht der Innova-
tionsring regelmäßig Leitfäden, die von den Projektgruppen „Personal und Führung“, „Betriebswirtschaft“, „Organisation/
eGovernment“ sowie „Service- und Kundenorientierung“ erarbeitet werden. Die Projektgruppen bilden die thematischen Schwer-
punkte des Bayerischen Innovationsrings ab und verdeutlichen seinen ganzheitlichen Ansatz der Verwaltungsmodernisierung.
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